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Kirchliche Anzeigen

DONNERSTAG, 3. NOVEMBER BIS
DONNERSTAG, 10. NOVEMBER 2022

EVANGELISCH-
REFORMIERTE KIRCHE
ARCH UND LEUZIGEN

Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr:
Gottesdienst mit Taufe von Leonie Weber und
Abendmahl zum Reformationssonntag in der
Kirche Arch. Pfr. Matthias Hochhuth und
Elisabeth Profos (Orgel). Text: Psalm 46,1-6
9.30-11.00 Uhr: Proben fürs Krippenspiel: KiK
Arch im Gemeindezentrum, KiK Leuzigen in
der Kirche Leuzigen.

Dienstag, 8. November, 20.00 Uhr:
Philosophisch-theologischer Debattierclub im
Turm in Leuzigen. Thema: Zehn Gebote heute.

Donnerstag, 10. November, 12.00 Uhr:
Mittagstisch in der Alten Post Leuzigen. An-
meldung bis Freitag, 4. Nov., an Daniel Rüfli,
Tel. 032 679 38 03.

BÜREN AN DER AARE

Donnerstage, 3. + 10. November, 12.15-13.30 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Mittagstisch «chez Ma-
xime». Anmeldungen jeweils bis Dienstag-
abend an Christine Stähli, T. 032 351 30 71
oder M. 079 648 96 92.

Freitag, 4. November, 18.00-22.00 Uhr:
Kirche im Lichtermeer / Büren im Lichtermeer.
Gönnen Sie sich einen Moment der Ruhe bei
Kerzenlicht, kurzen besinnlichen Texten und
Orgelmusik von Anastasiya Lozova. Jeweils
eine halbe Stunde um 18.00, 19.00, 20.00 und

21.00 Uhr. Freier Eintritt mit freiwilliger Kol-
lekte.

Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr:
Kirchgemeindehaus: Gottesdienst zum Refor-
mationssonntag mit Pfarrerin Nina Wüthrich,
anschliessend:
10.30 Uhr: Ordentliche Kirchgemeindever-
sammlung mit Verabschiedung von Ueli
Flückiger und Theres Krebs, im Anschluss Einla-
dung zum Apéro.
19.00 Uhr: Ref. Kirche Pieterlen: Regionale,
ökumenische Taizé-Feier mit dem Taizé-Team.
Zum Wochenbeginn eintauchen in eine Stunde
voller meditativer Tiefe, tragender Gesänge,
Musik, Stille und wenigen Texten.

Proben Kirchenchor und KUW-Daten
Alle Infos unter www.kirche-bueren.ch

Amtswoche Pfarrerin
7. bis 13. November: Pfarrerin Petra Burri, Tel.
032 351 35 62

KIRCHGEMEINDE DIESSBACH B. B.

www.kirche-diessbach.ch

Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr:
Busswil: Gottesdienst zum Visionssonntag mit
Pfarrer Ueli Burkhalter. Offenes Singen mit Lis
Frei.

Dienstag, 8. November, 19.15 Uhr:
Diessbach: Ein Lied im November. Einmal im
Monat ein Lied lernen und singen. Leitung:
Liliane Möri.

Mittwoch, 9. November, 14.30 Uhr:
Busswil: Nachmittags-Treff im Kirchlichen Zen-
trum.

Donnerstag, 10. November, 14.30 Uhr:
Büetigen: Nachmittags-Treff im Mehrzweck-
haus.
20.00 Uhr, Diessbach: Männergruppe in der
Pfrundscheune.

Seelsorge suchende Personen erreichen unsere
Pfarrpersonen wie folgt:
Pfarrer Ueli Burkhalter: Tel. 079 290 57 49
Pfarrer Christian Hofer: Tel. 079 579 81 12
Stv. Pfarrerin Sigrid Wübker: Tel. 079 936 17 57

Regelmässige Präsenz: Unter der Woche ist
Pfarrer Christian Hofer in der Regel am Diens-

tagnachmittag, am Mittwoch und am Freitag
im Kirchlichen Zentrum Busswil oder anderswo
in der Gemeinde anzutreffen.

LENGNAU

Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr:
Gottesdienst zum Reformationssonntag mit
Pfrn. Agnes Leu. Mitwirkung der Musikgesell-
schaft Lengnau. Anschliessend Apéro.

Dienstag, 8. November, 12.00 Uhr:
«Gemeinsames Mittagessen» im Mühlesaal.
Anmeldung an Frau Elfi Mösch, 031 552 02 52
oder E-Mail elfi.moesch@gmx.ch.
14.00-16.00 Uhr: «Café du Seigneur» bei der
Reformierten Kirche. Gesprächsmöglichkeit mit
Pfrn. Agnes Leu oder einem Kirchgemeinde-
ratsmitglied.

Mittwoch, 9. November, 8.30-9.00 Uhr:
«Morgengebet» in der Reformierten Kirche.

Zuständig für Abdankungen:
Pfr. Heinz Friedli, 032 653 17 03.

OBERWIL BEI BÜREN

Freitag, 4. November, 18.30-22.00 Uhr:
Kirche Oberwil: KUW 7. Klasse. Gotti-/Götti-
Abend.

Samstag, 5. November, 14.00 Uhr:
MZH Lüterswil: Senioren Biezwil-Lüterswil-
Gächliwil. Geburtstagsständli von der MG
Lüterswil.

Sonntag, 6. November, 10.00 Uhr:
Kirche Mühledorf: Bezirksgottesdienst zum
Reformationssonntag. Mit Abendmahl. Thema
«Bewährtes pflegen-Räume öffnen». Mit dem
Pfarrteam aus den Buechibärger Kirchgemein-
den. An der Orgel: Roman Halter, Band: «The
Reformers». Anschliessend Apéro.

Mittwoch, 9. November, 15.30 Uhr:
Alterssitz Buechibärg Lüterswil: Gottesdienst.
Mit Pfrn. Tabea Glauser. Musik: Doychin Raychev.

Die geplante Kirchgemeindeversammlung
vom 17. November 2022 wird auf Donnerstag,
1. Dezember 2022 verschoben!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Pfarramt oder informieren Sie sich auf der
Homepage www.kg-oberwil.ch

Wir sind für Sie da – in jedem Fall für jeden Fall.

Zentrale 032 391 82 82
Rettungsdienst 144

Das Werbemittel der Region

ÄRZTE
Versuchen Sie bitte zuerst Ihren Hausarzt zu
erreichen. Falls dieser nicht erreichbar ist:

Büren an der Aare, Dotzigen, Lengnau,
Meienried, Meinisberg, Oberwil, Pieterlen,
Rüti, Safnern; Notfallrayon Lyss (inkl. Büetigen,
Diessbach, Busswil); Notfallrayon Aarberg;
Notfallrayon Ins/Erlach 0900 144 111
(kostenpflichtig mit CHF 2.08/Min. aus dem
Festnetz; mit Natel easy unter 16 Jahren bei
gesperrter 0900-Nummer nicht erreichbar)

Arch, Leuzigen 0848 112 112

Wengi, Rapperswil 0900 57 67 47
(aus dem Festnetz CHF 0.88/Min.)

ZAHNÄRZTE
Versuchen Sie bitte,
zuerst Ihren Zahnarzt zu erreichen 1811

Notrufnummer ganze Schweiz 112

Polizeinotruf 117

Feuerwehr 118

REGA 1414

Medizinische Notfallnummer 144

APOTHEKEN
Notfall-Nummer
Region Lyss-Biel Tel. 0842 24 24 24

SPITEXORGANISATIONEN
Region Büren (Leuzigen, Arch,
Büren, Meienried, Oberwil, Rüti,
Diessbach, Büetigen, Dotzigen) 032 353 10 50
Lengnau, Pieterlen 032 329 39 00
Safnern, Orpund, Meinisberg,
Scheuren 032 332 97 97
Wengi (Schüpfen und Umgebung) 031 879 05 67
Spitex «Lueg is Land» Arch 032 679 08 09

Notfalldienste

FFoottoo:: DDaanniieellaa SScchhääddeellii

Gesetzliches Publikationsmittel
FÜR DIE GEMEINDEN

ARCH BÜETIGEN BÜREN DIESSBACH DOTZIGEN LENGNAU
LEUZIGEN MEIENRIED MEINISBERG OBERWIL PIETERLEN RÜTI

P.P.A 3294 Büren an der Aare

mailto:elfi.moesch@gmx.ch
www.kg-oberwil.ch
www.kirche-bueren.ch
www.kirche-diessbach.ch


PIETERLEN – MEINISBERG

www.kirche-pieterlen.ch
Pfarramt Ueli Kindlimann: 077 404 86 29
Pfarramt Brigitta Frey: 077 466 21 27
Sekretariat: 032 377 11 66

Der Kirchgemeinderat hat entschieden, die
Aussenbeleuchtung der Kirche bis voraussicht-
lich Ostern 2023 auszuschalten.

Sonntag, 6. November, 10.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Meinisberg
Abendmahlsgottesdienst für Klein und Gross.
Mit Schüler:innen der KUW 3. Klasse, Kateche-
tin Karin Wälchli, katechet. Mitarbeiterin Edith
Richner, Pfarrerin Brigitta Frey und Organist
Thomas Brönnimann.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie
herzlich zum Apéro eingeladen.

Sonntag, 6. November, 19.00 Uhr
Kirche Pieterlen
Regionale ökumenische Taizé-Feier mit dem
Taizé-Team, Marc Trösch, Anja Berger und
Zaina Eyholzer KUW 8 sowie Corinne Wahli –
Klavier.

Dienstag, 8. November, 9.00 bis 10.30 Uhr
Ökumenisches Zentrum Pieterlen
Zentrum – Zmorge.
Thema: «gwundrig».

Mittwoch, 9. November, 13.45 bis 16.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Meinisberg
Spatzehöck für Kinder ab der Spielgruppe.
Wir hören Geschichten, spielen, singen und
basteln.
Ältere Kinder sind herzlich eingeladen zum
Mithelfen.
Es freuen sich: Marianne Maier und Karin
Wälchli.

Mittwoch, 9. November, 16.30 bis 18.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Meinisberg
Spatzehöck+ für Kinder von der 4. bis zur 6.
Klasse.
Wir hören Geschichten, spielen, singen und
basteln.
Es freuen sich: Marianne Maier und Karin
Wälchli.

Donnerstag, 10. November, 14.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Meinisberg
Geselliger Nachmittag, ein Angebot des Komi-
tees für Altersanlässe Gemeinde Meinisberg
und der Kirchgemeinde.
Lebensgeschichten, wir kommen miteinander
ins Gespräch

Ferienabwesenheit
29. Oktober – 14. November:
Das Sekretariat ist geschlossen.

RÜTI BEI BÜREN

Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr:
KUW Visions-Gottesdienst mit Schülerinnen
und Schülern der 1.-3. Klasse, Pfrn. Sarah
Sommer und Rosmarie Hofer (Orgel).

Dienstag, 8. November, 9.00-11.00 Uhr:
Kontakt-Café mit Kaffee und Gipfeli im Pfarr-
haus.

RÖMISCH-KATHOLISCHE
KIRCHE

BÜREN AN DER AARE
Solothurnstrasse 40

Freitag, 4. November:
Büren im Lichtermeer
Gönnen Sie sich einen Moment Zeit der Ruhe
in der reformierten Kirche.
Jeweils eine halbe Stunde um 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Uhr.

Sonntag, 6. November, 9.30 Uhr:
Wortgottesfeier.

Dienstag, 8. November, 11.40 Uhr:
Mittagsgebet.
12.00 Uhr: Offener Mittagstisch. Anmeldun-
gen bitte bis Montagmittag ans Pfarreisekreta-
riat (Tel: 032 387 24 04).

Unsere Internet-Adresse:
www.kathbern.ch/bueren

PIETERLEN Kürzeweg 6

LENGNAU E. Schiblistrasse 3A

MEINISBERG Ref. Kirchgemeindehaus,
Hintere Gasse 7

Sonntag, 6. November, 10.00 Uhr:
Martinsgottesdienst (Patrozinium) mit Pfarrer
Peter Bernd, Pfarreiseelsorger Gheorghe Zdri-
nia, Philipp Christen und allen Religionskinder
im Ök. Zentrum Pieterlen.
19.00 Uhr: Ökumenische Taizé-Feier in der
Reformierten Kirche Pieterlen.

Dienstag, 8. November, 9.00 Uhr:
Zentrum-Zmorge im Ök. Zentrum Pieterlen.
12.00 Uhr: Mittagstisch im Mühlesaal Lengnau.
Anmeldung bei Elfi Mösch, Tel. 031 552 02 52.

Mittwoch, 9. November, 13.45 Uhr:
Spatzenhöck im Kirchgemeindehaus in Meinis-
berg.
16.30 Uhr: Spatzenhöck plus im Kirchgemein-
dehaus in Meinisberg

Donnerstag, 10. November, 14.00 Uhr:
Geselligen Nachmittag im Kirchgemeindehaus
in Meinisberg.

Voranzeige
Am 12. November 2022 ab 14 Uhr findet
wieder unser alljährliches Martinsfest statt.
Kuchenspenden sowie Desserts können Sie
direkt am Martinsfest an der Kuchentheke bei
Ruth Salzmann abgeben. Besten Dank für Ihre
Spende. Falls Sie einen Fahrdienst benötigen,
melden Sie sich gerne im Sekretariat.

Wir sind telefonisch erreichbar am Dienstag
von 9  bis 11 Uhr unter der Telefonnummer
032 377 19 55 oder per Mail seelsorge@
kathpieterlen.ch!

EVANGELISCH-
METHODISTISCHE KIRCHE

Büren an der Aare, Aarbergstrasse 12

Sonntag, 9.30 Uhr: Gottesdienst.

Info: www.emk-bueren.ch

EVANGELISCHE TÄUFER-
GEMEINDE DIESSBACH

Dorfstrasse 59

Sonntag, 6. November, 10.00 Uhr:
Gottesdienst.

Infos für die Teilnahme an unseren Gottes-
diensten vor Ort oder per Livestream unter
www.etg-diessbach.ch

Verwaltungskreis
Seeland

Gemeindeverband
Forstbetrieb Region Büren

Organisationsreglement,
Genehmigung und Inkrafttreten

In Anwendung von Artikel 45 der Gemeinde-
verordnung vom 16.12.1998 (GV; BSG 170.111)
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass
das von den Versammlungen der Verbands-
gemeinden:
Burgergemeinde Arch am 9. Juni 2022,
Burgergemeinde Büren a.A. am 30. Mai 2022,
Burgergemeinde Dotzigen am 6. Mai 2022,

Burgergemeinde Leuzigen am 9. Juni 2022,
Burgergemeinde Oberwil am 2. Juni 2022,
beschlossene Organisationsreglement vom
Amt für Gemeinden und Raumordnung des
Kantons Bern am 29. September 2022 vorbe-
haltlos genehmigt wurde. Das Organisations-
reglement tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Leuzigen, 28. Oktober 2022

Der Vorstand 111645

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Seeland-Lyss

Verordnung über die Berechti-
gungsregelung GERES:
Inkrafttreten

In Anwendung von Artikel 45 der kantonalen
Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass
der Kirchgemeinderat der Römisch-katholi-
schen Kirchgemeinde Seeland-Lyss an seiner
Sitzung vom 19. Oktober 2022 die Verordnung
über die Berechtigungsregelung GERES geneh-
migt hat. Die Verordnung tritt vorbehältlich
allfälliger dagegen erhobener Beschwerden
per 01.01.2023 in Kraft.

Der Erlass kann auf Anfrage bei der Kirch-
gemeindeverwaltung an Anfrage bezogen oder
auf der Website https://www.kathbern.ch/
seeland-lyss/reglemente heruntergeladen werden.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen den Beschluss des Kirchgemeinderates
kann innert 30 Tagen ab Publikation
Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt
Seeland in Aarberg erhoben werden.

Lyss, 19. Oktober 2022

Der Kirchgemeinderat 111622

Arch

Gemeindeversammlung der
Einwohnergemeinde Arch

Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr, Kirch-
gemeindesaal, Gemeindezentrum Arch

Traktanden:

1. Finanzplan 2022 – 2027
Kenntnisnahme

2. Budget 2023
Genehmigung

3. Teilrevision des Organisationsreglements
(OgR) für den Gemeindeverband Oberstufen-
zentrum Arch vom 3. bzw. 4. bzw. 5. De-
zember 2013
Genehmigung

4. Sanierung Schützenweg
Genehmigung Verpflichtungskredit
CHF 800’000

5. Sanierung / Ausbau Schulstrasse
Genehmigung Verpflichtungskredit
CHF 1’150’000

6. Verschiedenes

Die traktandierten Geschäfte werden in der
Botschaft zur Versammlung näher erläutert.
Die Botschaft wird in jede Haushaltung ver-
teilt. Das detaillierte Budget 2023 und der
Finanzplan können auf der Gemeindeverwal-
tung bezogen oder unter www.arch-be.ch ein-
gesehen werden. Der Vorprüfungsbericht des
Amtes für Gemeinden und Raumordnung
(AGR) vom 27. September 2022 zur Teilrevision
des Organisationsreglements (OgR) für den
Gemeindeverband Oberstufenzentrum Arch
sowie der Normtext werden ab dem 28. Okto-
ber 2022 während 30 Tagen auf der Gemein-
deverwaltung öffentlich aufgelegt.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
und wegen Missachtung der Verfahrensvor-
schriften sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet beim
Regierungsstatthalteramt Seeland einzurei-
chen. Verletzungen von Zuständigkeits- und
Verfahrensvorschriften sind an der Versamm-
lung sofort zu beanstanden. Wer rechtzeitige
Rügen pflichtwidrig unterlässt, kann nachträg-
lich nicht mehr Beschwerde führen (Art. 49a
Gemeindegesetz; GG).

Alle Stimmberechtigten, die das 18. Altersjahr
zurückgelegt und seit 3  Monaten in der
Gemeinde Wohnsitz haben, sind zu dieser
Gemeindeversammlung eingeladen.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt
7 Tage nach der Versammlung während
30 Tagen in der Gemeindeverwaltung öffent-

lich auf. Einsprachen sind während der Aufla-
gefrist schriftlich beim Gemeinderat Arch ein-
zureichen. Der Gemeinderat entscheidet über
die Einsprachen und genehmigt das Protokoll.

Der Gemeinderat 111611

Ordentliche Versammlung der
Burgergemeinde Arch

Montag, 5. Dezember 2022, 20.00 Uhr im alten
Schulhaus (MZH, 1. Stock)

Traktanden

1. Kredit für Sanierung Fassade Waldhaus und
Feuerstelle; Beratung und Genehmigung

2. Genehmigung Budget 2023
a) Forstkasse
b) Burgergut
c) Festlegung des Besoldungsregulatives

3. Wahlen: Ersatzwahl: 1 Mitglied des Burger-
rates

4. Gesuch um Einburgerungen; Beratung und
Beschlussfassung

5. Mitteilungen

6. Verschiedenes

Das Budget 2023 liegt 10 Tage vor der Ver-
sammlung bei der Gemeindeverwaltung Arch
öffentlich auf (bitte Öffnungszeiten beachten).

Allfällige Gemeindebeschwerden gegen Ver-
sammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen
nach der Versammlung schriftlich und begrün-
det an das Regierungsstatthalteramt Seeland
in 3270 Aarberg zu richten. Zuständigkeits-
oder Verfahrensfehler sind noch an der Bur-
gergemeindeversammlung zu beanstanden.
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unter-
lässt, kann nachträglich nicht mehr Beschwerde
führen (Art. 49a Gemeindegesetz).

Das Protokoll dieser Versammlung wird
gemäss Art. 66 des Organisationsreglements
sieben Tage nach der Versammlung während
30 Tagen öffentlich aufgelegt. Es kann vom
12. Dezember 2022 bis 12. Januar 2023 bei der
Gemeindeverwaltung Arch (während den
Schalteröffnungszeiten, bitte Feiertage beach-
ten) eingesehen werden. Während der Auf-
lage kann schriftlich Einsprache beim Burger-
rat gemacht werden.

Anmeldung zur Nutzungsberechtigung

Burgerinnen und Burger, welche ab 1. Januar
2023 berechtigt sind zum Halb- oder Vollge-
nuss des Burgernutzens, melden sich schriftlich
an mit Angabe des Namens, des Zivilstandes,
des Geburtsdatums und der genauen Adresse
bis 31. Dezember 2022 (ab Jahrgang 1998,
bereits in Arch wohnhaft oder im Jahr 2022,
vor dem 1. Oktober, zugezogen). Anmeldung
bitte senden an: Burgergemeinde Arch,
Postfach 47, 3296 Arch oder per E-Mail an:
info@burgergemeinde-arch.ch.

Arch, 28. Oktober 2022

Der Burgerrat Arch 111525

Baupublikation
(Projektänderung)

Bauherrschaft:
Roger und Sabine Christen, Längfeldweg 22,
3294 Büren a. A.
Jörg Peter, Mühleweg 2, 3294 Büren a. A.

Projektverfasserin:
Telos AG, Architekturbüro, Bahnhofstrasse 5,
3294 Büren a. A.

Bauvorhaben:
Projektänderung gemäss Art. 43 Abs. 5 kanto-
nales Baubewilligungsdekret (BewD) zum be-
willigten Projekt vom 20.07.2022;
Anstelle von zwei Doppelgaragen Neubau
Werkhalle zur privaten Nutzung /  Vergrösse-
rung Abstellraum /  Neubau Entladestelle für
Abwasser von Wohnmobilen

Parzelle / Standort:
Parz. 2106 /  Römerstrasse West, Koordinaten:
2’598’668 / 1’223’859

Zone:
Arbeitszone A

Auflage- und Einsprachefrist:
5. Dezember 2022

Auflage- und Einsprachestelle:
– Einwohnergemeinde Arch, Unterdorfstras-

se 12, 3296 Arch
– eBau (Auflageakten online einsehbar unter fol-

gendem Link: https://www.portal.ebau.apps.
be.ch/public-instances mit einem BE-Login)

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet im Doppel während

Impressum
GESETZLICHES PUBLIKATIONSMITTEL
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Auflage- und Einsprachefrist:
27. Oktober 2022 bis 28. November 2022

Es wird auf die Gesuchsakten und Bauprofile
verwiesen. Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen sind schriftlich und begründet innerhalb
der Auflage- und Einsprachefrist einzureichen,
ebenfalls allfällige Begehren um Lastenaus-
glich. Lastenausgleichsansprüche, die nicht
innert der Einsprachefrist angemeldet werden,
verwirken (Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektiv-
einsprachen und vervielfältigten oder weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 111601

Baupublikation

Bauherrschaft:
Evangelisch-methodistische Kirche, p.A. Christian
Hornung, Oberbürenmatt 18, 3294 Büren a.A.

Projektverfasserin:
Evangelisch-methodistische Kirche, p.A. Christian
Hornung, Oberbürenmatt 18, 3294 Büren a.A.

Bauvorhaben:
Umnutzung Lager zu Gruppenräumen, Einbau
Nasszellen

Standort:
Aarbergstrasse 12, Parzelle GB-Nr. 131

Zone:
– Mischzone M2
– Gewässerschutzbereich Ao
– erhaltenswertes K-Objekt des kantonalen

Bauinventars

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der
Aare, Kreuzgasse 32,
3294 Büren an der Aare
eBau (Auflageakten online
einsehbar)

Auflage- und Einsprachefrist:
3. November 2022 bis 5. Dezember 2022

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist einzureichen, eben-
falls allfällige Begehren um Lastenausglich.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektivein-
sprachen und vervielfältigten oder weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 111632

Baupublikation

Bauherrschaft:
Schwab-Feller AG, Stefan Schwab, Trappeten 9,
3294 Büren an der Aare

Projektverfasserin:
Bart &  Buchhofer Architekten AG, Stephan
Buchhofer, Werkhofstrasse 11, 2503 Biel/Bienne

Bauvorhaben:
Anbau an bestehenden Fabrikationsbetrieb

Standort:
Trappeten 9; Parzelle GB-Nr. 573

Zone:
– Wohnzone W2
– Kataster der belasteten Standorte: Betriebss-

tandort
– Lärmempfindlichkeitsstufen II
– Gewässerschutzbereich üB

Ausnahmen:
Keine

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der
Aare, Kreuzgasse 32,
3294 Büren an der Aare
eBau (Auflageakten online
einsehbar)

Auflage- und Einsprachefrist:
3. November 2022 bis 5. Dezember 2022

Es wird auf die Bauprofile und die Baugesuchs-
akten vewiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist einzureichen, eben-
falls allfällige Begehren um Lastenausglich.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektivein-
sprachen und vervielfältigten oder weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 111642

Urnenwahl der Einwohnergemeinde Diessbach

Der Gemeinderat hat die vorzunehmenden
Wahlen für das Gemeindepräsidium und Vize-
gemeindepräsidium auf Sonntag, 27. Novem-
ber 2022 angesetzt.

Für die Amtsperiode von vier Jahren (1. Januar
2023 bis 31. Dezember 2026) sind nach dem
Mehrheitswahlverfahren (Majorz) zu wählen:

• Gemeindepräsidium
• Vizegemeindepräsidium

Die Wahlvorschläge (Listen) sind der Gemein-
deschreiberei Diessbach bis spätestens Mon-
tag, 7. November 2022, 12:00 Uhr mittags ein-
zureichen.

Diessbach b.B., 30. Oktober 2022 111643

KIRCHGEMEINDE DIESSBACH B.B.

Ordentliche Kirchgemeinde-
versammlung

Sonntag, 4. Dezember 2022, Kirchliches Zen-
trum Busswil im Anschluss an den Gottes-
dienst um 9.30 Uhr

Traktanden:

1. Finanzen
a) Genehmigung Steueranlage 2023
b) Genehmigung Budget 2023
c) Orientierung Finanzplan

2. Erneuerung Fenster Pfrundscheune

3. Wahl eines Mitglieds in den Kirchgemeinde-
rat

4. Orientierung neue Pfarrperson

5. Verdankungen und Ehrungen

6. Verschiedenes

Das Budget 2023 liegt 30 Tage vor der Ver-
sammlung während den Schalteröffnungszei-
ten zur Einsichtnahme in den Gemeindever-
waltungen von Büetigen, Diessbach, Dotzigen
und Lyss auf.

3264 Diessbach, 31.10.2022

Der Kirchgemeinderat 111637

Dotzigen

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Dotzigen

Mittwoch, 8. Dezember 2022, 20.00 Uhr,
Bangerterhaus Dotzigen

Traktanden

1. Finanzplan 2022 – 2027, Information.

2. Budget 2023, Beratung und Genehmigung
des Budgets 2023. Festsetzung der Steuer-
anlage und des Liegenschaftssteueransatzes.

3. Wahl des Rechnungsprüfungsorgan.

4. Abrechnung Verpflichtungskredit Sanierung
Lindenweg.

5. Reglement über die Tagesschule, Genehmi-
gung.

6. Mitteilungen und Verschiedenes.
• Information Erweiterungsbau Primarschul-

haus
• Information Scheurenbrücke

Die Unterlagen können 30 Tage vor der
Gemeindeversammlung in der Gemeinde-
schreiberei eingesehen werden.

Das Budget 2023 kann ab sofort in der Finanz-
verwaltung eingesehen oder bezogen wer-
den, in der Versammlung werden keine Unter-
lagen mehr abgegeben. Das Budget ist eben-
falls einsehbar auf unserer Internetseite
www.dotzigen.ch.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen nach der Versammlung
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Seeland in Aarberg einzurei-
chen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz
VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und
Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstan-
den (Artikel 49a Gemeindegesetz GG; Rüge-
pflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig
unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde führen.

Erläuterungen zu den Geschäften erfolgen in
der Novemberausgabe der «Dotziger Nach-
richten».

Zu dieser Gemeindeversammlung sind alle
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger
freundlich eingeladen, die in kantonalen

der Auflagefrist bei der Einwohnergemeinde
Arch, Unterdorfstrasse 12, 3296 Arch, einzurei-
chen, ebenfalls allfällige Lastenausgleichsbe-
gehren. Lastenausgleichsansprüche, die nicht
innert der Einsprachefrist angemeldet werden,
verwirken (Art. 30 und 31 BauG).
Bei Kollektiveinsprachen und vervielfältigten
oder weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten. Es wird
auf die Gesuchsakten und die aufgestellten
Bauprofile verwiesen.

Bauverwaltung 111652

Büren an der Aare

Richterliches Verbot

Die Eigentümerin der Grundstücke Büren a.A.,
Grundbuchblätter 52 und 477 (Schulliegen-
schaften) lässt die genannten Grundstücke
gegen jede Besitzesstörung mit einem richter-
lichen Verbot belegen. Verboten ist insbeson-
dere:

• das Befahren der Rasenfelder u. a. mit Fahr-
rädern, Bikes etc.

• das Laufenlassen und Versäubern von Hun-
den

• das Ablagern, Deponieren von Schutt, Keh-
richt (insbesondere Haushaltkehricht) und
Liegenlassen von Abfällen (inkl. Hundekot,
Flaschen, Dosen usw.)

• jeglicher störender und unnötiger Lärm (auf
die Nachbarschaft der Anlage ist jederzeit
gebührend Rücksicht zu nehmen)

• das Entfachen von Feuern
• das Benützen von Musikgeräten (Ausnahme

Anlagebenützer mit entsprechender Bewilli-
gung)

• das Benützen der Sporteinrichtungen, wie
Hochsprungmatten, Weitsprunggruben usw.
für anderen als sportlichen Gebrauch;

• das Betreten und Benutzen der Rasenspiel-
felder, wenn diese mit «Rasen gesperrt» sig-
nalisiert sind

• das Campieren und Übernachten im Freien
ohne Bewilligung

• die Störung der Nachtruhe
• das Konsumieren von Tabakwaren und Alko-

hol ohne Bewilligung
• der Aufenthalt für unbefugte Personen auf

dem ganzen Areal

Das Verbot ist unbefristet.

Widerhandlungen gegen das Verbot werden
gemäss Art. 258 Abs. 1  ZPO auf Antrag mit
einer Busse bis Fr. 2000.– bestraft.

Ausserhalb der Benützungszeiten durch Schu-
len, Vereine und Gruppen (mit Bewilligung) ist
Personen der Aufenthalt zum Sporttreiben
gestattet.

Die Grundeigentümerin:
Einwohnergemeinde Büren a.A.

Verbot bewilligt
Biel, 28. September 2022

Regionalgericht Berner Jura-Seeland
Sig. Wuillemin

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat
innert 30 Tagen seit dessen Bekanntmachung
und Anbringung auf dem Grundstück beim
Gericht Einsprache zu erheben. Die Einsprache
bedarf keiner Begründung. Die Einsprache
macht das Verbot gegenüber der einsprechen-
den Person unwirksam. 111628

Baupublikation

Bauherrschaft:
Michael Sutter, Hauptstrasse 68, 2562 Port

Projektverfasserin:
Herzog Ritter Architekten AG, Stefan Herzog,
Zwingerstrasse12, 4053 Basel

Bauvorhaben:
Sanierung Einfamilienhaus mit Anbau, Neu-
bau Lukarne, Ersatz Heizung

Standort:
Erlenweg 22, Parzelle GB-Nr. 848

Zone:
– Wohnzone W2
– Gewässerschutzbereich üB

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der
Aare, Kreuzgasse 32,
3294 Büren an der Aare
eBau (Auflageakten online
einsehbar)

Baupublikation

Bauherrschaft:
Moveri AG, Markus Oppliger, Spittelweg 1,
5034 Suhr

Projektverfasserin:
Neon Bächli AG, Peter Bächli, Wolfshöhe 4,
6221 Rickenbach

Grundeigentümerin:
Jörg Peter AG, Mühleweg 2, 3294 Büren an der
Aare

Bauvorhaben:
Ersatz der best. Werbeelemente

Standort:
Jurastrasse 15, Parzelle GB-Nr. 288

Zone:
– Landwirtschaftszone
– Gewässerschutzbereich üB

Ausnahmen:
Bauen ausserhalb Baugebiet - Art. 24 ff. RPG

Auflageort und Einsprachestelle:
Bauverwaltung Büren an der
Aare, Kreuzgasse 32,
3294 Büren an der Aare
eBau (Auflageakten online
einsehbar)

Auflage- und Einsprachefrist:
3. November 2022 bis 5. Dezember 2022

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist einzureichen, eben-
falls allfällige Begehren um Lastenausglich.
Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 30 und 31 BauG). Bei Kollektivein-
sprachen und vervielfältigten oder weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 111646

Diessbach

Wahlresultate vom 30. Oktober
2022

Zahl der Stimmberechtigten: 704

Zahl der gültigen Stimmausweise: 272

Stimmbeteiligung: 38.64%

GEMEINDERAT

Liste 1, Interessengemeinschaft Diessbach

Gewählt sind: Stimmenzahl

1. Burri Michael (bisher) 340

2. Kunz Martin (bisher) 177

3. Beglinger Christian (bisher) 162

Nicht gewählt ist:

1. Rodrigues-Udry Michaela (neu) 145

Liste 2, SP Diessbach

Gewählt sind: Stimmenzahl

1. Mösch Daniel (bisher) 220

2. Bichsel Brigitta (neu) 164

Nicht gewählt ist:

1. Guggisberg-Gerber Marcel (neu) 118

PLANUNGS-, BAU- UND BETRIEBSKOMMISSION

Liste 1, Interessengemeinschaft Diessbach

Gewählt sind: Stimmenzahl

1. Walther Iwan (bisher) 326

2. Aeberhard Andreas (bisher) 186

3. Siegenthaler Martin (bisher) 185

Liste 2, SP Diessbach

Gewählt ist: Stimmenzahl

1. Odermatt Benno (bisher) 187

Nicht gewählt ist:

1. Guggisberg-Gerber Marcel (neu) 174

BILDUNGSKOMMISSION

Liste 1, Interessengemeinschaft Diessbach

Gewählt sind: Stimmenzahl

1. Wipf Martina (neu) 183

2. Rodrigues-Udry Michaela (bisher) 182

Liste 2, SP Diessbach

Nicht gewählt sind:

1. Schori Marco Raphael (neu) 95

2. Schneider Neo (neu) 64

www.dotzigen.ch


Angelegenheiten stimmberechtigt und seit
mindestens drei Monaten in der Gemeinde
Dotzigen wohnhaft sind.

Dotzigen, 1. November 2022

Der Gemeinderat 111649

Baupublikation

Bauherrschaft:
Einwohnergemeinde Dotzigen, Rigigässli 7,
3293 Dotzigen

Projektverfasser:
Franz Kopp, Langeten 10, 3293 Dotzigen

Bauvorhaben:
Ersatz der Fussgängerbrücke

Standort:
Eichibach, Parzelle Nr. 588, Koordinaten
2’592’655 / 1’218’650, Gewässer, Wohnzone W2

Ausnahmen:
– Überdecken von Fliessgewässern (Art. 38

GSchG)
– Bauten und Anlagen im Gewässerraum (Art.

48 WBG)

Auflage- und Einsprachefrist:
5. Dezember 2022

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Dotzigen, 3293 Dotzigen
oder einsehbar im eBau: https://www.portal.
ebau.apps.be.ch/public-instances?municipality=
20566

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet beim Regierungsstatthalteramt
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aar-
berg, einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4
BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG).

Regierungsstatthalteramt
Seeland 111650

Lengnau

Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gestützt auf Art. 26 des Baubewilligungsde-
kretes (BewD – BSG 725.1) vom 22. März 1994
erfolgt nachstehende Bekanntmachung:

Gesuchsteller:
Sabine und Peter Lehner, Kleinfeldstrasse 3,
2543 Lengnau BE

Projektverfasser:
vbarchitekten. ag, Simon Wolfensberger, Mili-
tärstrasse 9a, 3600 Thun

Parzellen-Nr.:
3368

Adresse/Standort:
Kleinfeldstrasse 3, 2543 Lengnau BE

Bauvorhaben:
Projektänderung: Erweiterung Terrasse und
Einbau von zwei zusätzlichen Dachfenstern

Zonenplan:
Wohnzone 2

Schutzzone/Schutzobjekte:
Keine

Ausnahmen:
Keine

Auflage- und Einsprachefrist:
28. November 2022

Auflageort und Einsprachestelle:
Bau- und Werkabteilung, Brunnenplatz 2,
2543 Lengnau

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die auf-
gestellten Profile verwiesen.

Aufgelegte Dossiers können öffentlich unter
diesem Link während der definierten Zeit-
spanne eingsehen werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und/oder
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich,
begründet und im Doppel innerhalb der Ein-
sprachefrist bei der angegebenen Einsprache-
stelle einzureichen oder einer schweiz. Post-
stelle zur Beförderung zu übergeben.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 Abs. 4, Bst. a Baugesetz, BauG –
BSG 721)

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte Ein-
zeleinsprachen sind nur rechtsgültig, wenn sie
angeben, wer die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten befugt ist (Art. 31
Abs. 3  Baubewilligungsdekret, BewD –  BSG
725.1).

Einwohnergemeinde Lengnau
Bau- und Werkabteilung
Brunnenplatz 2
2543 Lengnau BE 111599

Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gestützt auf Art. 26 des Baubewilligungsde-
kretes (BewD - BSG 725.1) vom 22. März 1994
erfolgt nachstehende Bekanntmachung:

Gesuchsteller:
Hans Kocher, Prés du Creux 73, 2536 Plagne

Parzellen-Nr.:
1835

Adresse/Standort:
Krähenbergstrasse 31

Bauvorhaben:
Umnutzung Studio (1-Zimmerwohnung) in
Coiffeurgeschäft

Zonenplan:
W2

Schutzzone/Schutzobjekte:
Keine

Ausnahmen:
Keine

Gewässerschutz:
Anschluss an die Gemeindekanalisation mit
Ableitung in die ARA Regio Grenchen

Auflage- und Einsprachefrist:
28. November 2022

Auflageort und Einsprachestelle:
Bau- und Werkabteilung, Brunnenplatz 2,
2543 Lengnau

Aufgelegte Dossiers können öffentlich unter
diesem Link während der definierten Zeit-
spanne eingsehen werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und/oder
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich,
begründet und im Doppel innerhalb der Ein-
sprachefrist bei der angegebenen Einsprache-
stelle einzureichen oder einer schweiz. Post-
stelle zur Beförderung zu übergeben.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 Abs. 4, Bst. a Baugesetz, BauG –
BSG 721)

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte Ein-
zeleinsprachen sind nur rechtsgültig, wenn sie
angeben, wer die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten befugt ist (Art. 31
Abs. 3  Baubewilligungsdekret, BewD –  BSG
725.1).

Einwohnergemeinde Lengnau
Bau- und Werkabteilung
Brunnenplatz 2
2543 Lengnau BE 111608

Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gestützt auf Art. 26 des Baubewilligungsde-
kretes (BewD - BSG 725.1) vom 22. März 1994
erfolgt nachstehende Bekanntmachung:

Gesuchsteller:
Jan u. Sylvie Habegger, Simon-Gfellerweg 7,
2543 Lengnau BE

Projektverfasser:
Jan u. Sylvie Habegger, Simon-Gfellerweg 7,
2543 Lengnau BE

Parzellen-Nr.:
904

Adresse/Standort:
Simon Gfellerweg 7, 2543 Lengnau BE

Bauvorhaben:
Fassadenveränderung durch Anbau einer Per-
gola

Zonenplan:
W2

Schutzzone/Schutzobjekte:
Keine

Ausnahmen:
Keine

Auflage- und Einsprachefrist:
5. Dezember 2022

Auflageort und Einsprachestelle:
Bau- und Werkabteilung, Brunnenplatz 2,
2543 Lengnau

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Aufgelegte Dossiers können öffentlich unter
diesem Link während der definierten Zeit-
spanne eingsehen werden:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances

Einsprachen, Rechtsverwahrungen und/oder
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich,
begründet und im Doppel innerhalb der Ein-
sprachefrist bei der angegebenen Einsprache-
stelle einzureichen oder einer schweiz. Post-
stelle zur Beförderung zu übergeben.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert
der Einsprachefrist angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 Abs. 4, Bst. a Baugesetz, BauG –
BSG 721)

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte Ein-
zeleinsprachen sind nur rechtsgültig, wenn sie
angeben, wer die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten befugt ist (Art. 31
Abs. 3  Baubewilligungsdekret, BewD –  BSG
725.1).

Einwohnergemeinde Lengnau
Bau- und Werkabteilung
Brunnenplatz 2
2543 Lengnau BE 111653

Leuzigen

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Leuzigen

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 20.00 Uhr
Saal Alte Post, Leuzigen

Traktanden

1. Finanzplan 2023 – 2027; Kenntnisnahme
Budget 2023; Genehmigung

2. Sanierung Herrengasse; Genehmigung Ver-
pflichtungskredit CHF 510’000.00

3. Teilrevision des Organisationsreglements
(OgR) für den Gemeindeverband Oberstu-
fenzentrum Arch; Art. 70, 71 und 73;
Genehmigung

4. Verschiedenes

Das detaillierte Budget sowie der Finanzplan
können bei der Gemeindeverwaltung Leu-
zigen bezogen oder auf der Homepage
www.leuzigen.ch heruntergeladen werden.
Alle Traktanden werden vorgängig in der Leu-
ziger Zytig (Botschaft) näher erläutert.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen nach der Versammlung
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Seeland, Amtshaus, Stadt-
platz 33, 3270 Aarberg einzureichen (Art. 63ff
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die
Verletzung von Zuständigkeits- und Verfah-
rensvorschriften ist sofort zu beanstanden
(Artikel 49a Gemeindegesetz; Rügenpflicht).
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlas-
sen hat, kann gefasste Beschlüsse nachträglich
nicht mehr anfechten.

Leuzigen, 01.11.2022

Der Gemeinderat 111644

Baupublikation

Gesuchsteller:
Schlup Rolf und Susanna, Steinackerstrasse 9,
3297 Leuzigen

Projektverfasserin:
Späti AG, Kaselfeldstrasse 3, 4512 Bellach

Bauvorhaben:
Anbau Kleinhaus an bestehenden Carport
(2-geschossig)

Standort/Parzelle/Nutzungszone:
Steinackerstrasse 9c / 1658 / WA

Beanspruchte Ausnahmen:
keine

Vorgesehene Gewässerschutzmassnahme:
Anschluss an Gemeindekanalisation

Auflage- und Einspracheort:
Gemeindeverwaltung Leuzigen, Dorfstrasse 9,
3297 Leuzigen

Auflage-und Einsprachefrist:
28. November 2022

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufge-
stellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet innerhalb der Auf-
lagefrist bei der Gemeinde Leuzigen, Bau-
verwaltung, Dorfstrasse 9, 3297 Leuzigen,
einzureichen. Bei Kollektiveinsprachen, ver-
vielfältigten oder weitgehend identischen Ein-
sprachen ist anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich vertritt.

3297 Leuzigen, 25.10.2022

Bauverwaltung Leuzigen 111618

Meienried

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Meienried

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.00 Uhr, Schul-
haus Meienried

Traktanden:

1. Protokoll der Versammlung vom 08.06.2022

2. Budget 2023

3. Finanzplan 2023-2027

4. Mitteilungen / Verschiedenes

Das Protokoll, das Budget 2023 sowie der
Finanzplan 2023-2027 liegen 30 Tage vor der
Versammlung im Schulhaus öffentlich auf.

Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert
30 Tagen und gegen Wahlergebnisse innert
10 Tagen nach der Gemeindeversammlung
schriftlich und begründet Beschwerde beim
Regierungsstatthalteramt Seeland in Aarberg
eingereicht werden (Art. 65 ff. Verwaltungs-
rechtspflegegesetz). Wer pflichtwidrig nicht
anlässlich der Versammlung rügt, kann gegen
einen gefassten Beschluss nachträglich nicht
mehr Beschwerde führen (Art. 49a Gemeinde-
gesetz).

Zum Besuch dieser Versammlung sind alle in
Gemeindeangelegenheiten stimmberechtig-
ten, seit 3 Monaten in Meienried angemelde-
ten Frauen und Männer ab dem 18. Altersjahr
freundlich eingeladen.

Der Gemeinderat 111629

Meinisberg

Versammlung der Einwohner-
gemeinde Meinisberg

Dienstag, 29. November 2022, 20.00 Uhr im
Gemeindesaal Meinisberg

Traktanden

1. Budget 2023
– Festsetzung Gemeindesteueranlage und

Liegenschaftssteueransatz
– Genehmigung Budget 2023
– Kenntnisnahme Finanzplan 2023-2027

2. Teilrevision/Aktualisierung Ortsplanung
Meinisberg (bestehend aus Änderungen
Baureglement, Änderungen Zonenplan,
Erlass Zonenplan Gewässer und Erlass
Zonenplan Naturgefahren); Beratung und
Beschlussfassung

3. Parkplatzreglement der Einwohnergemeinde
Meinisberg; Beratung und Beschlussfassung

4. Mitteilungen

5. Verschiedenes

Aktenauflage
Die Unterlagen zum Budget 2023 (Traktandum
Nr. 1), zur Teilrevision/Aktualisierung Ortspla-
nung Meinisberg (Traktandum Nr. 2) und zum
Parkplatzreglement der Einwohnergemeinde
Meinisberg (Traktandum Nr. 3) liegen in der
Gemeindeverwaltung Meinisberg zur Einsicht-
nahme öffentlich auf oder können auf der
Internetseite «Politik» unter www.meinisberg.ch
eingesehen und heruntergeladen werden kann.

www.meinisberg.ch
www.leuzigen.ch
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
ebau.apps.be.ch/public-instances?municipality=


Botschaft
Wir verweisen Sie auf die Botschaft des
Gemeinderates, welche Mitte November jeder
Haushaltung zugestellt wird und ab Mitte
November auf der Internetseite «Politik» unter
www.meinisberg.ch eingesehen und herunter-
geladen werden kann.

Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen, in Wahlangelegenheiten
innert 10 Tagen, nach der Versammlung
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Biel/Bienne einzureichen (Art.
63 ff. VRPG). Die Verletzung von Zuständig-
keits- und Verfahrensvorschriften ist an der
Versammlung sofort zu beanstanden (Art. 49a
GG). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig
unterlassen hat, kann getroffene Beschlüsse
nachträglich nicht mehr anfechten.
Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und
Schweizer mit eidgenössischem und kantona-
lem Stimmrecht, die mindestens seit drei
Monaten in Meinisberg Wohnsitz haben.

Meinisberg, 27.10.2022

Der Gemeinderat 111609

Ordentliche Versammlung der
Burgergemeinde Meinisberg

Montag, 5. Dezember 2022, 20.00 Uhr im
Waldhaus

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Versammlung
vom 30. Mai 2022

2. Beratung und Genehmigung des Voran-
schlages pro 2023

3. Ersatzwahl eines Mitglieds des Burgerrates
für den Rest der Amtsperiode vom 1. Januar
2023 bis zum 31. Dezember 2023

4. Orientierungen des Burgerrates

5. Verschiedenes

Rechtsmittel
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10
Tagen) nach der Burgergemeindeversammlung
schriftlich und begründet beim Regierungs-
statthalteramt Biel/Bienne einzureichen (Art.
63ff VRPG). Die Verletzung von Zuständig-
keits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu
beanstanden (Art. 49a GG; Rügepflicht). Wer
rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen
hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde führen.

Alle stimmberechtigten Burgerinnen und Bur-
ger sind freundlich eingeladen, an dieser Bur-
gergemeindeversammlung teilzunehmen.

Meinisberg, 17. Oktober 2022

Der Burgerrat 111591

Baupublikation

Bauherrschaft:
Maria-Theresa und Marco Wipf, Mühleweg 23,
2554 Meinisberg

Projektverfasser:
Guido Wipf, Böhlweg 8, 5630 Muri

Bauvorhaben:
Anbau an bestehendes Wohnhaus 1-geschos-
sig, Sanierung Fassade bestehendes Haus, Er-
satz Oelheizung durch Wärmepumpe Luft/
Wasser (aussen), Neubau Parkplatz Nord.
Rückbau Kamin und Garage Nr. 23a.

Standort:
Mühleweg 23, 2554, Parzelle 1397

Nutzungszone:
Wa

Gewässerschutzbereich:
üB

Ausnahme:
Unterschreitung des Strassenabstandes (Art. 80
Abs. 1 Bst.b SG und Art. 22 Abs. 1 BR)

Auflage- und Einsprachefrist:
27.10.2022 bis und mit 28.11.2022

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Meinisberg, Hauptstras-
se 45, 2554 Meinisberg oder einsehbar in eBau:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/
public-instances?municipality=20742

Es wird auf die Gesuchsakten und aufgestell-
ten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet bei der Gemeindeverwaltung Mei-

nisberg, Hauptstrasse 45, 2554 Meinisberg,
einzureichen. Lastenausgleichansprüche, die
der Gemeindebehörde nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist gemeldet werden, verwirken
(Art. 31 Abs. 4 lit a Baugesetz).

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte oder
weitgehend identische Einsprachen haben
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten.

Kommission für Hoch-
und Tiefbau 111605

Baupublikation

Gesuchsteller:
Christian und Margrit Mühlethaler, Hintere
Gasse 59, 2554 Meinisberg

Projektverfasser:
Laubscher Plannetzwerk, Daniel Laubscher,
Kreuzgasse 16, 3294 Büren a.A.

Bauvorhaben:
Neubau, Neubau Folientunnel als Ersatz von
zwei bestehenden Zelten
Projektänderung: Neubau Holzschopf anstelle
Folientunnel

Standort:
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg, Parzelle
1832

Nutzungszone:
Landwirtschaftszone

Gewässerschutzbereich:
üB

Ausnahme:
Bauen ausserhalb des Baugebiets (Art. 24 ff.
RPG)

Auflage- und Einsprachefrist:
3. November bis und mit 5. Dezember 2022

Auflagestelle:
Gemeindeverwaltung Meinisberg, Hauptstras-
se 45, 2554 Meinisberg oder einsehbar in eBau:
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20742

Es wird auf die Gesuchsakten und aufgestell-
ten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und
begründet bei der Gemeindeverwaltung Mei-
nisberg, Hauptstrasse 45, 2554 Meinisberg,
einzureichen. Lastenausgleichansprüche, die
der Gemeindebehörde nicht innerhalb der Ein-
sprachefrist gemeldet werden, verwirken (Art.
31 Abs. 4 lit a Baugesetz).

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte oder
weitgehend identische Einsprachen haben an-
zugeben, wer befugt ist, die Einsprechergrup-
pe rechtsverbindlich zu vertreten.

Kommission für Hoch-
und Tiefbau 111625

Baupublikation

Bauherrschaft:
Atelier Tilija, Industriestrasse 6, 2554 Meinis-
berg

Projektverfasserin:
Plan Manufaktur AG, Nordringstrasse 9, 4702
Oensingen

Bauvorhaben:
Anbau Gewerbehalle mit aussen aufgestellter
Luft-/Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik-
anlage auf Dach

Standort/Parzellen/Nutzungszone/Koordinaten:
Meinisberg; Industriestrasse 6; Parzelle Nr.
1538; Überbauungsordnung UeO «Industrie-
zone Moos»; Koordinaten 2’592’612 /
1’223’067

Hinweis:
Gewässerschutzbereich üB

Auflage- und Einsprachefrist:
bis und mit 5. Dezember 2022

Auflagestelle:
Einwohnergemeinde Meinisberg, Kommission
für Hoch – und Tiefbau, Hauptstrasse 45, 2554
Meinisberg

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die Pro-
file im Gelände verwiesen.

Aufgelegte Dossiers dieser Gemeinde können
öffentlich unter diesem Link während der defi-
nierten Zeitspanne eingesehen werden: https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
instances?municipality=20742

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie
Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich und

begründet im Doppel beim Regierungsstatt-
halteramt Biel/Bienne, Hauptstrasse 6, Post-
fach 304, 2560 Nidau, einzureichen.

Bei Kollektiveinsprachen oder vervielfältigten
und weitgehend identischen Einsprachen ist
anzugeben, wer befugt ist, die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten (Art. 35b
BauG). Verfügungen und Entscheide können
im Amtsanzeiger oder im Amtsblatt veröffent-
licht werden, wenn die Postzustellung wegen
der grossen Zahl der eingelangten Einsprachen
mit unverhältnismässigem Aufwand verbun-
den wäre (Art. 35d BauG).

Regierungsstatthalteramt
Biel/Bienne 111656

Pieterlen

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom
25. Oktober 2022 folgenden Beschluss gefasst:

Kredit von CHF 125’000 für die Sanierung des
Klösterlirains Ost

Gestützt auf Art. 14 des Organisationsregle-
ments der Einwohnergemeinde Pieterlen vom
26. Juni 2019 können 4% der Stimmberechtig-
ten (105 Stimmberechtigte) beim Gemeinderat
verlangen, dass ein Beschluss einer einmaligen
Ausgabe von mehr als 100‘000 bis 250‘000
Franken der Gemeindeversammlung unter-
breitet wird.

Die Unterschriften müssen innert 30 Tagen seit
Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger
Büren dem Gemeinderat Pieterlen eingereicht
werden.

Gemeinderat Pieterlen 111638

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom
25. Oktober 2022 folgenden Beschluss gefasst:

Kredit von CHF 185’000 für die Kostenbeteili-
gung an der Sanierung Unterführung Kan-
tonsstrasse «Bielstrasse» (Finanzierungsver-
einbarung mit Kanton Bern)

Gestützt auf Art. 14 des Organisationsregle-
ments der Einwohnergemeinde Pieterlen vom
26. Juni 2019 können 4% der Stimmberechtig-
ten (105 Stimmberechtigte) beim Gemeinderat
verlangen, dass ein Beschluss einer einmaligen
Ausgabe von mehr als 100‘000 bis 250‘000
Franken der Gemeindeversammlung unter-
breitet wird.

Die Unterschriften müssen innert 30 Tagen seit
Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger
Büren dem Gemeinderat Pieterlen eingereicht
werden.

Gemeinderat Pieterlen 111639

Richterliches Verbot
CIV 22 3114 PIC

Verbot für das Grundstück in der Gemeinde
Pieterlen, Parzelle Pieterlen-Gbbl. Nrn. 1098,
2715, 2681 und 2714
Die Eigentümerschaft der Überbauung «Am
Brühlweg», Parzellen-Nm. 1098, 2715, 2681
und 2714 (gemäss Pieterlen-Grundbuchblatt)
lässt hiermit diese Grundstücke gegen fol-
gende Besitzesstörungen mit einem Richter-
lichen Verbot belegen.

Folgendes wird untersagt

Besucherparkplätze:
– die Nutzung durch Dauer-/Ferienbesuche,

welche sich regelmässig und über längere
Zeit (über Tage) bei Anwohnern aufhalten,

– die Nutzung durch Fremde, welche keine
Besucher/-innen der Anwohner/innen sind,

– die Nutzung durch Anwohner/-innen (siehe
Reglement).

Allgemeines:
– das Parkieren ausserhalb der markierten Flä-

chen und Plätze,
– die Lagerung/Deponierung von Gegenstän-

den und Waren, das Liegenlassen von Abfall
jeglicher Art (eingeschlossen Zigarettenstum-
mel) ausserhalb der dafür vorgesehenen Sam-
melstelle/Container-Platz; zudem muss die Hin-
weistafel am Containerplatz beachtet werden,

– das unbefugte Betreten und/oder Befahren
der Anlage, insbesondere der Fuss- und Rad-
wege mit schweren Motorrädern und Motor-
rollern,

– das Versäubern von Hunden.

Widerhandlungen gegen dieses Verbot wer-
den gemäss Art 258 ZPO mit einer Busse bis zu
CHF 2000.00 bestraft.

Bewilligt
Biel, 10. August 2022

Regionalgericht Berner Jura-Seeland
Zivilabteilung
Der Gerichtspräsident:
Sidler

Wer das Verbot nicht anerkennen will, hat
innert 30 Tagen seit dessen Bekanntmachung
und Anbringung auf dem Grundstück beim
Gericht Einsprache zu erheben. Die Einsprache
bedarf keiner Begründung. Die Einsprache
macht das Verbot gegenüber der einsprechen-
den Person unwirksam. 111633

Versammlung der
Einwohnergemeinde Pieterlen

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.00 Uhr im
Mehrzweckgebäude Pieterlen

1. Ehrung Jungbürger/innen

2. Ehrung Schweizermeister Korbball Herren
Turnverein Pieterlen und Weltmeister
Martin Hutzli im Orientierungslauf

3. Vergabe PRIX-PERLE an Familie Hans-Jörg
Scholl

4. Budget 2023
Genehmigung

5. Ausbau Detailerschliessungsstrasse alte
Römerstrasse
Genehmigung Verpflichtungskredit

6. Anschluss Fernwärme Gemeindeliegen-
schaften Hauptstrasse 6 / Brunnenweg 4
Genehmigung Verpflichtungskredit

7. Mitteilungen aus dem Gemeinderat
– Areal- und Schulraumplanung – aktueller

Stand
– Schulprovisorium in Betrieb
– Kulturprogramm
– Plauderbänkli
– Spielplatz bei der Kirche
– Renaturierung Möölmattenbach
– aktuelle Infos zu Projekten in Pieterlen
– Verabschiedung Kuko-Präsidentin

8. Verschiedenes /  Anliegen der Bevölkerung
an den Gemeinderat
Dem Gemeinderat ist es wichtig, die Anlie-
gen und Bedürfnisse der Bevölkerung zu
kennen und aufzunehmen. Wir freuen uns
auf Ihre aktive Teilnahme.

Bitte beachten Sie auch unseren Informations-
anlass direkt vor der Gemeindeversammlung:
19.00 Uhr: Die energiePIETERLEN stellt sich vor.

Die Unterlagen zum Budget sowie die übrigen
Akten können 30 Tage vor der Versammlung
bei der Gemeindeverwaltung (Präsidialabtei-
lung) eingesehen werden. Eine schriftliche Ori-
entierung über die Versammlungsgeschäfte
wird in Form der gemeinderätlichen Botschaft
zirka 10 Tage vor der Versammlung allen Haus-
haltungen zugestellt. Die Botschaft wird auch
unter www.pieterlen.ch (-> Politik / Gemeinde-
versammlung) veröffentlicht.

Allfällige Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Ver-
sammlung schriftlich und begründet an das
Regierungsstatthalteramt Biel in 2560 Nidau
zu richten. Zuständigkeits- oder Verfahrens-
fehler sind noch an der Gemeindeversamm-
lung zu beanstanden. Wer rechtzeitige Rügen
pflichtwidrig unterlässt, kann nachträglich
nicht mehr Beschwerde führen (Art. 49a GG).

Zum Besuch dieser Gemeindeversammlung
sind alle in Pieterlen wohnhafte Personen ein-
geladen. Stimmberechtigt sind alle seit drei
Monaten in Pieterlen ordentlich angemeldete
Personen, welche über das kantonale und eid-
genössische Stimmrecht verfügen.

Pieterlen, 31. Oktober 2022

Der Gemeinderat 111636

Baupublikation

Gesuchsteller, Projektverfasser:
Simon und Barbara Lauber, Rebenweg 7a,
2542 Pieterlen

Bauvorhaben:
Erweiterung Terrassenüberdachung, Anbau an
bestehenden Dachvorsprung (südseitig) sowie
Neubau Fahrradunterstand

Parzelle / Strasse:
470 / Rebenweg 7a, Pieterlen

Beantragte Ausnahmen:
Unterschreiten des Strassenabstandes – Art. 212
Abs. 4 GBR und Art. 80 SG

www.pieterlen.ch
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-
www.meinisberg.ch
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/


Nutzungszone:
W2-Wohnzone 2

Vorgesehene Gewässerschutzmassnahmen:
Einleiten des Abwassers in die Gemeindekana-
lisation, Versickerung des nicht verschmutzten
Abwassers (sofern möglich).

Auflage- und Einsprachefrist bis:
5. Dezember 2022

Auflage- und Einspracheort:
– Gemeindeverwaltung Pieterlen, Bauabteilung
– eBau (Auflageakten online einsehbar unter

folgendem Link https://www.portal.ebau.
apps.be.ch/public-instances oder QR Code
mit BE-Login)

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich, begründet und im Doppel inner-
halb der Auflagefrist bei der Gemeindeverwal-
tung Pieterlen, Bauabteilung, Hauptstrasse 6,
2542 Pieterlen einzureichen. Bei Kollektivein-
sprachen und vervielfältigten oder weitge-
hend identischen Einsprachen ist anzugeben,
wer befugt ist, die Einsprechergruppe rechts-
verbindlich zu vertreten. Allfällige Begehren
um Lastenausgleich sind ebenfalls innerhalb
der Auflage- und Einsprachefrist einzureichen.
Lastenausgleichsansprüche, die der Gemeinde-
behörde innert der Einsprachefrist nicht ange-
meldet werden, verwirken (Art. 31 Baugesetz).

Begriff des Lastenausgleichs gemäss Art. 30
und 31 Baugesetz
Nutzt ein Grundeigentümer einen Sondervor-
teil, der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung, eine Ueberbauungsordnung oder sonst
wie in wesentlicher Abweichung von örtlichen
Bauvorschriften zulasten eines Nachbars ein-
geräumt ist, so hat er diesen Nachbar zu ent-
schädigen, wenn die Beeinträchtigung erheb-
lich ist.

2542 Pieterlen, 3. November 2022

Bauabteilung Pieterlen 111651

Rüti

Gesamterneuerungswahlen
Stille Wahl für die Legislatur-
periode 2023-2026

Die bisherigen Behördenmitglieder, die sich
zur Wiederwahl stellen, gelten gemäss Regle-
ment über die Urnenwahlen und Urnenab-
stimmungen für eine weitere Amtsdauer als
vorgeschlagen.

Die Frist für die Einreichung der Wahlvor-
schläge ist am Freitag, 14. Oktober 2022 abge-
laufen.

Für den freien Sitz im Gemeinderat ist folgen-
der gültige Wahlvorschlag eingegangen:
– Herr Pascal Jeanbourquin, Solothurnstrasse 7,

3295 Rüti bei Büren

Gemäss Art. 39 des Reglements über die
Urnenwahlen und Urnenabstimmungen wer-
den alle Kandidatinnen und Kandidaten vom
Gemeinderat ohne Wahlverhandlung als
gewählt erklärt, wenn die Zahl der Wahlvor-
schläge die Zahl der zu besetzenden Sitze
nicht übersteigt.

Es werden somit folgende Behördenmitglieder
für die Amtsdauer vom 1.1.2023 bis 31.12.2026
vom Gemeinderat in stiller Wahl als gewählt
erklärt:

Gemeinderat
Bösiger Theodor, Gässli 4
Signorini Sarah, Solothurnstrasse 21
Viandante Michel, Thälistrasse 22
Chalverat Marc, Mühlematt 11
Jeanbourquin Pascal, Solothurnstrasse 7

Kommission für Bau und Gemeindebetriebe
Stauffer Heinz, Unterer Hubacherweg 5
Gatschet Jürg, Solothurnstrasse 14
Kündig Hansruedi, Bürenstrasse 7
Fankhauser Hans Urs, Hubacherweg 1

Kommission für das Bildungswesen
Linder Jörg, Herrengasse 7
Hauenstein Roger, Wolfstige 9

Die Präsidentin oder der Präsident der Ver-
sammlung und des Gemeinderates wird von
den Stimmberechtigten an der Gemeindever-
sammlung vom 8. Dezember 2022 gewählt.

Rechtsmittelbelehrung
Beschwerden in Wahlsachen sind binnen
10 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich
und begründet beim Regierungsstatthalter-
amt Seeland in Aarberg zu erheben.

Rüti bei Büren, 3. November 2022

Der Gemeinderat 111654

Einwohnergemeinde Rüti bei Büren

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 8. Dezember 2022, 20.15 Uhr in
der Mehrzweckhalle Rüti bei Büren

Traktanden

1. Budget 2023. Beratung und Beschlussfas-
sung über den Voranschlag der Verwal-
tungsrechnung für das Jahr 2023.
Festsetzung der Steueranlage, des Liegen-
schaftssteuersatzes, und der Kehrichtge-
bühr

2. Erhöhung des Stellenetats –  Werkhof/
Schulhaus/Reinigungspersonal

3. Wahl Gemeindepräsident und Wahl des
Vizepräsidenten

4. Einführung Schulsozialarbeit Primarschule
Kredit (wiederkehrende Kosten)

5. Anpassung des OgR Gemeindeverband OSZ
Arch

6. Verschiedenes

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen
30 Tage vor der Gemeindeversammlung bei
der Gemeindeverwaltung Rüti bei Büren zur
Einsichtnahme auf.

Zur Erläuterung sämtlicher Traktanden wird
vor der Gemeindeversammlung ein Mittei-
lungsblatt (Botschaft) in alle Haushaltungen
versandt.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse
sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert

10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich
und begründet beim Regierungsstatthalter-
amt Seeland einzureichen (Art. 63ff Verwal-
tungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verlet-
zung von Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a
Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer recht-
zeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat,
kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträg-
lich nicht mehr Beschwerde führen.

Zu dieser Versammlung sind alle stimmberech-
tigten Einwohnerinnen und Einwohner, wel-
che das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit
mindestens 3  Monaten Wohnsitz in der
Gemeinde Rüti bei Büren haben, herzlich ein-
geladen.

Rüti bei Büren, 3. November 2022

Der Gemeinderat 111631

Nun ruhe sanft und schlaf in Frieden, hab tausend Dank
für deine Müh. Wenn du auch bist von uns geschieden, in
unserem Herzen stirbst du nie.

Tief traurig nehmen wir Abschied von unserer Mutter,
meinem Grosi, und Anverwandte

Käthi Jakob - Stalder
30. Juli 1948 bis 27. Oktober 2022

Unerwartet wurde Sie aus unserem Leben gerissen

In stiller Trauer:

Lorenz Jakob mit Elsa M.L. Coelho
Marlies Jakob und Reto Herren mit Nico
Verwandte und Freunde

Traueradresse: Marlies Jakob,
Hägniweg 3, 3294 Büren a/A

Trauergottesdienst: Freitag, 11. November , 13.30 Uhr,
Reformierte Kirche Büren a/A

111640
Gilt als Leidzirkular

Unterhaltsarbeiten zwischen

Lengnau und Moutier während

den Nächten

Montag, 14. November bis Freitag,

18. November 2022, je von 22.00 bis

05.30 Uhr des folgenden Tages.

Die BLS führt zwischen Lengnau und Moutier Unter-

haltsarbeiten am Gleis durch. Aufgrund des dichten

Zugverkehrs und aus Gründen der Sicherheit muss

nachts gearbeitet werden.

Die Züge verkehren planmässig.

Bei diesen Arbeiten wird es zu Lärmemissionen

kommen. Wir organisieren die Arbeiten so, dass der

Lärm auf ein Minimum reduziert wird. Wir danken

der betroffenen Bevölkerung für das Verständnis.

Haben Sie Fragen?

Unser Kundendienst ist täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr

für Sie da.

Telefon 058 327 31 32

Kontaktformular www.bls.ch/kundendienst

Freundliche Grüsse

BLS Netz AG
111529

www.bls.ch/kundendienst
apps.be.ch/public-instances


Büren-Geschenkgutscheine
machen immer Freude!

Willkommen – Bienvenue – Benvenuti – Welcome

Büro +41 32 352 03 00 •  Pikett +41 32 351 54 24 •  www.ev-bueren.ch

10%Rabatt

Samstag,
5. November 2022

Erfolgreich, genussvoll
und gesund abnehmen!

Der einzige Weg Ihre überflüssigen Kilos
für immmmer loszuwerden, führt über eine
gezieeelte Ernährungsumstellung.
Rufen Sie mich an – die erste Beratungs-
stunnnde ist kostenlos und unverbindlich.

ParaMediForm Büren a. Aare
Elkeee Born
Telefon 032 322 44 55
buerrren@paramediform.ch

Schönes und Feines FAIR schenken
Auf Weihnachten finden Sie bei uns Geschenke für Gross und Klein,
Gerne machen wir Geschenkkörbe auf Bestellung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr claro-Weltladen Büren, Hauptgasse 57, Büren an der Aare
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Donnerstag, 10. November 2022
14.00 – 19.00 Uhr

WALK-IN DAY
Für Ihre Gesundheit und Fitness:
Lernen Sie unser Trainingskonzept kennen

Physio & Cranio Zentrum Büren
Aarbergstrasse 5, 3294 Büren a/A

physiocraniozentrum.ch

Nicht ve
rpassen

:

10% Rabatt

aufs Ab
o!

Bei Abs
chluss a

m

Walk-in Da
y

Hauptgasse 30 3294 Büren a.Aare
Irene Schaller Telefon 032 351 39 71

AnnahmeChemischeReinigung

Jeden 1. Freitag im
Monat 10% Rabatt

Abendverkauf im
Lichtermeer am

4.11. bis 22.00 Uhr

Ab 9.11. sind wir auch in Büren
wieder für Sie da.

1. + 3. Samstag imMonat
Februar –November
Marktplatz beimVennerbrunnen
Büren an der Aare, 8-12Uhr

Herzlichwillkommen
in Büren a.A.

Büren
begägne, ichoufe, gniesse

Büren-Geschenkgutscheinemachen immer Freude!

Januar–Dezember

physiocraniozentrum.ch
mailto:en@paramediform.ch
www.ev-bueren.ch
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Kreuzworträtsel

Kreuzworträtsel-Partner

Wir sind eine renommierte Bieler
Bauunternehmung mit Sitz in Biel Bözingen.

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir
nach Vereinbarung eine/n

POLIER & VORARBEITER
Bereiche Kundendienst / Umbau / Hochbau

Mit oder in Ausbildung, gewöhnt an selbständiges Arbeiten, einsatzfreudig und
interessiert an anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben.

Wir bieten Ihnen ein topmodernes Arbeitsumfeld und interessante
Projekte. Entsprechend den Anforderungen ist das Gehalt, und
unsere Sozialleistungen sind zeitgemäss.

Haben wir Ihr Interesse, in einer zukunftsorientierten
Unternehmung eine Herausforderung anzunehmen,
geweckt?

Auskunft erteilt Ihnen gerne unser Geschäftsführer,
Herr Reto Kämpf.

Herr Francisco Garcia, Leiter Personal,
freut sich auf Ihre komplette
schriftliche Bewerbung.

Sonnenstrasse 40
Postfach 6091
2500 Biel/Bienne 6
Telefon 032 344 63 53
info@ritterbau.ch
www.ritterbau.ch

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch
www.sportsoutletfactory-lyss.ch

Sport- und Freizeitartikel auf über
1000 m2 für Gross und Klein zuTop-Preisen

Fr. 28.10. –Sa. 5.11.202
2

Winter-SaisonstartWinter-SaisonstartWinter-Saisonstart
mit 20% Zusatzrabatt
auf dem gesamten Sortiment

(exkl. Netto-Preise)

Präsentiert durch ı présenté par

w w w. i m m o b i e l .c h

Miete  /à louer
Biel /Bienne & Region

Panorama
ImmoBIlIen

de l’ImmoBIlIeR

Miete  /à louer

engelmann ag | Liegenschaften

Dufourstrasse 32, PF 3472, 2500 Biel/Bienne 3
T: 032 341 08 85 | F: 032 341 08 86

engelmannimmo.ch | info@engelmannimmo.ch

– Vermittlung
– Verwaltung
– Schatzung
– Beratung
– Planung
– Vermietung

Bahnhofstrasse 39 in Biel
3½ Zimmerwohnung

- renovierte Dachwohnung
- moderne offene Küche
- schönes helles Bad
- 3 Balkonen
- mit Lift

Mietzins Fr. 1'960.00 inkl. NK

In Biel, am Fuchsenried 25a,
vermieten wir eine hübsche,
3 Zimmer-Wohnung
im 1. OG mit grossem Balkon,
Wohnfläche: ca 62 m2, Küche mit GS und
Glaskeramikherd, nächst der Busstation.
Mietzins: CHF 1070.� + CHF 290.� NK
Einstellhallenplatz: CHF 100.�/mtl.
oder 1 Parkplatz: CHF 50.�/mtl.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

In Brügg, an der Neubrückstrasse 26
vermieten wir nach Vereinbarung eine
2½ Zimmer-Wohnung mit Balkon
Wohnfläche ca. 51m2 im 2.OG, renovierte
Küche mit Glaskeramik, Parkett
+ Plattenböden, Einbauschrank, Keller,
Estrich und Veloraum, nächst Busstation.
Mietzins: CHF 740.- + CHF 250.- NK
Parkplatz: CHF 50.-/mtl.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Safnern - Gasse 5
Ab sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir
eine schöne grosse

4.5-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss:

- Sonnig und ruhig
- Laminatboden
- Offene Küche mit GS
- 2 grosse Balkone
- Estrich
- Grosser gemeinschaftlicher Garten
- Familienfreundliche Lage

Mietzins CHF 1’480.-- + HK/NK
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anzeiger@anzeigerbueren.ch

Leben heisst atmen
Spendenkonto PC 30-7820-7
www.lungenliga-be.ch

www.lungenliga-be.ch
mailto:info@engelmannimmo.ch
mailto:info@engelmannimmo.ch
engelmannimmo.ch
mailto:info@engelmannimmo.ch
mailto:info@sportsoutletfactory-lyss.ch
www.sportsoutletfactory-lyss.ch
mailto:info@ritterbau.ch
www.ritterbau.ch


INTERSPORT Heiniger
Marktplatz 2
3250 Lyss
www.heinigersport.ch

PROFITIERE WÄHREND DIESEN TAGEN
VON VERSCHIEDENEN TOLLEN ANGEBOTEN.

SKI- & SNOWBOARD
BÖRSE 2022

IHR SPORTGESCHÄFT IN IHRER REGION VOM MITTWOCH, 9. NOVEMBER AB 14 UHR BIS FREITAG, 11. NOVEMBER BIS 20 UHR

B321322 / 111445

150
TECHNISCHE FACHSCHULE BIEL
LYCÉE TECHNIQUE DE BIENNE

JAHRE-ANS
1872-2022

Tag der offenenTür 5. November 2022
Öffnungszeit 9:00 - 15:00

Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
Eine Institution des Kantons Bern

Salzhausstrasse 18 | 2503 Biel
www.bbz-cfp.ch | Tel. 032 344 38 11

Programm / Lageplan

BIEL-BIENNE

Spezialprogramm 150 Jahre TFS

Elektroniker/in 4 Jahre EFZ (De)

Mechanikpraktiker/in 2 Jahre EBA (De)

Mikromechaniker/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

Polymechaniker/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

Mikrozeichner/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

Konstrukteur/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

Uhrmacher/in 4 Jahre EFZ (Fr)

Uhrenarbeiter/in 2 Jahre EBA (Fr)
D323159 / 111613

HOFÜBERGABE / HOFAUFGABE
ABENDINFO

Für Bauernfamilien, welche beabsichtigen die Bewirtschaftung des
Betriebs zu übergeben oder aufzugeben, sowie für

Betriebsnachfolger*innen.
Mit einer frühzeitigen Planung der Hofübergabe können Entscheidungen
innerhalb der Familie reifen und offene Fragen umfassend geklärt werden.

Folgende Themen werden präsentiert:
Gesetzliche Grundlagen, Wohnsituationen, Bewertung von

Landgut und Inventar, Finanzierung/Tragbarkeit,
neues Erbrecht 2023, Steuerfolgen, menschliche Aspekte
7. Nov. 2022 / 19.30h / Eystübli
Ey 48, 3550 Langnau i. E.
9. Nov. 2022 / 19.30h / Hoflokal
Sollberger Michael, Matte 1, 3366 Bettenhausen
10. Nov. 2022 / 19.30h / Bären Lyss
Bernstrasse 1, 3250 Lyss

14. Nov. 2022 / 19.30h / Restaurant Bahnhof
Bahnhofstrasse 1, 3713 Reichenbach

17. Nov. 2022 / 19.30h / Restaurant zum Zimmermann
Süri 80, 3204 Süri

21. Nov. 2022 / 19.30h / Glütschstube
Glütsch, 3645 Zwieselberg

22. Nov. 2022 / 19.30h / Restaurant Bahnhof
Dorfstrasse 29, 3472 Wynigen

Kostenfreie Infoveranstaltung mit anschliessendem Apéro.
Anmeldungen werden gerne entgegengenommen.

Profitieren Sie von dieser traditionell, beliebten Veranstaltung in
Ihrer Region mit praxisbezogenen Erfahrungen!

111648

Wir suchen

leerstehendes Magazin,
Lagerhalle, alte leerste-
hende Gärtnerei, Werkhof
oder Ausssenplatz
Grösse ca. 500–1000 m2

Für Gartenbaubetrieb
Offerten sind erbeten an:
Chiffre AZB 111340, Anzeiger Büren
und Umgebung AG,
Spittelgasse 1, 3294 Büren a.A.

111340

Charmante
2.5-Zimmer-Maisonettewohnung
an der Hauptgasse 23 in Büren a. A.

Die Wohnung ist 148m2 gross. Die
Terrasse zwischen zwei Dächern bietet

Ihnen viel Privatsphäre.

Nettomiete pro Mt. CHF 2’100.00
Akonto HKNK pro Mt. CHF 240.00

Bei Interesse melden Sie sich.
Vendor.Casa GmbH 032 522 60 10

111634

Suche (zu kaufen)

2½–3½-Zimmer-Woh-
nung
Mit Keller und Parkplatz
Tel. 027 921 60 55

GESUCHT

FERIENWOHNUNG
Kinderfreundlich
Im Kanton Bern/Wallis
Tel. 062 212 00 28 (ZU KAUFEN)

B323256 / 111619

Sudoku
Spielregeln:
– Füllen Sie das Raster mit den

Zahlen von 1 bis 9
– In jeder Zeile, jeder Spalte sowie in

jedem 3x3-Feld darf jede Zahl nur
einmal vorkommen

Auflösung

– Fotografieren Sie
diesen Code mit
Ihrem Handy

Partenaire-Sudoku-Partner

n° 313199

1 6 3
5 2 7

4 7 9
5 1 6

8 6 5 9
6 2 1

9 4 8
3 8 7

5 8 3
http://www.e-sudoku.fr n° 313199 - Niveau Difficile

Spiele/Jeux
Puzzle

Jonglage
Freizeit/Loisirs

Unionsgasse 15/rue de l’Union 15
2502 Biel/Bienne

Tel. 032 323 67 60
www.deliriumludens.ch
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111635

www.deliriumludens.ch
http://www.e-sudoku.fr
www.bbz-cfp.ch
w.heinigersport.ch


Gentleman, 70+
Charmant, junggeblieben,
sportlich, gewinnende
Erscheinung.

Wo ist die herzliche Frau mit
Ausstrahlung?

++ Getrau Dich einfach. ++

Infos: www.contacta.ch oder
079 444 79 52

111647

Hoflädeli
– Frisches Obst und Gemüse
– küchenfertige Salate (aktuell Nüsslersalat)
– Konfi, Honig, Eier, Eingemachtes usw.
– Samstag: Brot und Zopf (auch auf Bestellung)
Öffnungszeiten:
Montag + Mittwoch: 17:00–19:00 Uhr
Freitag: 16:00–19:00 Uhr
Samstag: 09:00–13:00 Uhr
oder nach Vereinbarung:
Doris: Tel. 079 411 37 42 Ruedi: Tel. 079 226 92 03
friedlis-farm, Moos 4, 3294 Büren a/A

111655

VOLLMOND
BAR

SA 16. April
MO 16. MAi

i 14. Juni
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110942

Auf ungezwungenes PlAudern bei
einem guten troPfen und kleinem imbiss
freut sich tourismus büren An der AAre

www.bürentourismus.ch •  mit unterstützung von:

Di 8. nOveMber
DO 8. DezeMber
J e w e i l S A b  1 8   u h r 

ORTHOPÄDIE IM SEELAND DR. MED. A . KLAKOW
NEU auch in Brügg:
Dr. med. A. Klakow

bietet ab sofort Sprechstunden
für orthopädische Fragestellungen

in der Gemeinschaftspraxis im Fahr in Brügg an:
Gemeinschaftspraxis im Fahr

Orpundstrasse 6
2555 Brügg

Tel. 032 373 44 11
Die Sprechstunden in der Praxis Büren und am
Obstberg in Bern bestehen selbstverständlich

unverändert weiter.
111584
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EINTRITT FREIKOLLEKTE

111587

Abendverkauf
im Lichtermeer
Büren an der Aare

Freitag
4. November
bis 22 Uhr

vor Ort einkaufen bis 22 Uhr
und sich über verschiedene
Überraschungen freuen

Mit dem Kauf einer Bündner Gerstensuppe
beim Stand des Schützenverein Büren a.A.
unterstützen sie die Aktion Denk an mich.
Vielen Dank
unteerrsstüüttzztt
duurchh 11

15
88

Das grimmsche Märchen in einer bezaubernden
Neufassung für Klein und Gross.

Titelsponsor Produktion

1133..
NNoovv
2200222

LLiinnddeennhhaallllee BBüüeettiiggggeenn

111589

zur Vernissage der Nöijohrsplakette 2023 von Büren a.A.
(Gestaltung Jean Marmier) unter dem Motto

«Eifach Türmliwil!»
Am Freitag, 11. November 2022

Programm
! Ab 19.15 Uhr Warme und kalte Getränke zum Aufwärmen und

Anheizen auf dem Märitplatz Büren a.A.
! 19.30 Uhr Musikalisch schräge Einstimmung mit den

Houzbrügg-Fägern auf dem Märitplatz Büren a.A.

! 20.01 Uhr Vernissage auf dem Märitplatz

! Vorstellung der Plakette 2023 und Beginn des
Plakettenverkaufs

Die Türmliwilerzunft freut sich auf Euren Besuch
111620

Jodlerklub Diessbach
Heimatabend 2022
Mehrzwäckhalle Diessbach

Fritig 11. Novämber, 20.00 Uhr
Jodlerklub Rechthalten
Jodlerklub Diessbach

Schwyzerörgeliquartett Schlitzohrä

Samschtig 12. Novämber, 20.00 Uhr
Jodlerklub Koppigen
Jodlerklub Diessbach

Schwyzerörgeli-Trio Balmhorn
Pastetli u Hamme mit Härdöpfusalat gäng scho ab de Sächse

Wir kaufen Ihre Uhren
Patek Philippe, Audemars Piguet,

Rolex, Omega, usw.
Armbanduhren, Taschenuhren,

Chronographen, usw.
Egal ob defekt oder funktionstüchtig

Aktion im November
Wir zahlen 20% über Marktpreis

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
AC Uhrenkauf - Ihr Uhrengeschäft
079 510 91 91, info@ac-uhrenkauf.ch

www.ac-uhrenkauf.ch

A3
23

31
6 

/ 1
11

62
7

Kaufe Klavier oder Flügel
wie Steinway, Bechstein, Schimmel,
Bösendorfer, Seiler, Grotrian, Sauter,
Yamaha, Kawai u.v.m. Selbstabholer.

M. Guttenberger, Tel. 077 468 26 02

Unsere Geschäftsstelle
Spittelgasse 1
3294 Büren an der Aare
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag 9–12 Uhr

und 14 – 16 Uhr
Mittwoch 9–12 Uhr

das büre gwärb

bedankt sich

herzlich für Ihren Einkauf

mailto:info@ac-uhrenkauf.ch
www.ac-uhrenkauf.ch
www.b�rentourismus.ch
www.contacta.ch

